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Taschenrechner, 
Kalender & Co. 

Taschenrechner,  
Kalender & Co.

Taschenrechner und Karoblock können Sie sich bei WISO Fahrtenbuch 
als Hilfsmittel sparen. Die Software ist mit allen erforderlichen Kalkulationshilfen 
ausgestattet. Spezielle Schaltflächen neben den Eingabefeldern führen zu Tabel-
len und Kalendern. Ein komfortabler, virtueller Tischrechner ergänzt die Werk-
zeugsammlung.

Tage, Wochen, Monate – Der Kalender
Hinter Eingabefeldern, in denen ein Datum eingetragen wird, befindet sich eine 
Kalender-Schaltfläche. Ein Klick auf das Kalender-Symbol und WISO Fahrten-
buch öffnet den Jahreskalender. Die Bedienung ist simpel: 

Alle Jahre wieder: Termine und Zeiträume sind mit dem  
Kalender schnell erfasst.
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1.	 Geben Sie im Feld Jahr oben links das betreffende Kalenderjahr an. 

2.	 Je nach Anforderung können Sie anschließend einen Tag oder einen Zeit-
raum im Jahreskalender auswählen. Wenn ein Zeitraum anzugeben ist, mar-
kieren Sie zunächst das Startdatum und im zweiten Schritt das Enddatum. 
Der Kalender wählt daraufhin die gesamte Zeitspanne aus, markiert sie und 
zeigt den Zeitraum unterhalb der Jahreszahl an. 

3.	 Klicken Sie auf Übertragen, um Tag oder Zeitraum in die Steuererklärung zu 
übernehmen.

Sie können die Kalenderfunktion auch ohne direkten Bezug zu einem Eingabefeld 
nutzen: Wechseln Sie hierfür über das Menüband in das Register Werkzeuge und 
Anträge. Wählen Sie hier das Symbol Terminkalender. Bei der freien Verwendung 
ist der Kalender etwas anders ausgerichtet. Jetzt stehen die drei Schaltflächen 
Abgabe, Einspruch und Outlook am oberen rechten Fensterrand zur Verfügung. 

■	 Über die Schaltfläche Abgabe können Sie wichtige Abgabe- und Vorauszah-
lungstermine erfassen und speichern. 

■	 Mit einem Klick auf Einspruch berechnet WISO Fahrtenbuch die Ein-
spruchsfrist gegen einen Steuerbescheid. 

■	 Wenn Sie auf Outlook klicken, werden die Termine nach Outlook exportiert.

Sämtliche Termine werden im Kalender farblich markiert. 

Wenn der Rechner rattert –  
Der Taschenrechner
Ein integrierter Taschenrechner wäre kaum erwähnenswert, doch der Rechner 
von WISO Fahrtenbuch ist deutlich besser ausgestattet als etwa der Rechner 
des Windows-Betriebssystems. Um den Rechner einzublenden, gehen Sie über 
das Menüband zum Register Werkzeuge und Anträge. Klicken Sie hier das Symbol 
Taschenrechner an.
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Hier wird Ihnen geholfen – Informationen & Hilfe 

■	 Der WISO Fahrtenbuch-Rechner beherrscht alle Grundrechenarten und 
verfügt über zwei zusätzliche Schaltflächen, mit deren Hilfe Sie per Maus-
klick den „normalen“ und ermäßigten Mehrwertsteuersatz eines Betrages 
ermitteln können. 

Der Taschenrechner ist komfortabel wie ein  
kaufmännischer Tischrechner.

■	 Eine weitere Besonderheit ist der „virtuelle Tippstreifen“, der wie bei einem 
kaufmännischen Tischrechner die Eingaben und Zwischenergebnisse anzeigt. 

■	 Wenn Sie mit der Berechnung fertig sind, können Sie das Ergebnis wahl-
weise in die Zwischenablage kopieren oder in das gerade aktive Eingabefeld 
übertragen. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach 
unten. Der Cursor nimmt daraufhin die Gestalt eines Taschenrechners an. 
Gehen Sie jetzt in das betreffende Eingabefeld.

Auch der Rechner lässt sich individuell einrichten. Die Schaltfläche OP führt Sie 
zu den Rechnereinstellungen. Hier können Sie beispielsweise die Zahl der Nach-
kommastellen angeben oder festlegen, ob das Ergebnis per Drag & Drop in die 
Eingabefelder oder in die Zwischenablage kopiert werden soll. 
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Hier wird Ihnen geholfen – 
Informationen & Hilfe

WISO Fahrtenbuch ist für seine konsequente, lückenlose Anwen-
derunterstützung bekannt. In allen Programmbereichen genügt ein Maus-
klick, um Hilfen auf den Bildschirm zu holen – ganz gleich, ob es dabei um die 
Programmbedienung oder steuerrechtliche Aspekte geht. WISO Fahrtenbuch 
blendet nützliche Hinweise sogar direkt in die Eingabemasken ein.

In aller Kürze – Die Feld-Kommentare
Wenn Sie wissen wollen, was mit einem Eingabefeld gemeint ist und welche 
Werte dort einzutragen sind, rufen Sie am besten den Kommentar auf. Klicken Sie 
hierfür auf die ?-Schaltfläche. WISO Fahrtenbuch klappt die Kommentierung 
direkt zum jeweiligen Eingabefeld auf. Fast alle Eingabefelder sind mit Kommen-
taren versehen. 

Kommentare erläutern die einzelnen Felder des Fahrtenbuchs.
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Ständiger Begleiter – Die Infothek
Die Infothek ist im Informationszentrum am rechten Bildschirmrand zu finden. Sie 
begleitet die Arbeit und liefert zu den Abschnitten und Eingabemasken einfüh-
rende Informationen. Wenn Sie mehr zu einem bestimmten Thema wissen wollen, 
klicken Sie einfach auf den blau hinterlegten Querverweis [mehr …], um die Hilfe 
zu öffnen. Ist die Infothek geschlossen, können Sie den Abschnitt mit einem Klick 
auf die Überschrift einblenden.

Ihr ständiger Begleiter – Die Infothek.
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Hilfe traditionell – Das Hilfe-Menü
Je spezieller die Frage, desto detaillierter die Antwort. Die Programm- und Fach-
hilfen von WISO Fahrtenbuch sind im Menüband im Register Fahrtenbuch zu 
finden. Unter Wissen finden Sie die Hilfe und das Bedienbuch (PDF-Datei).

Kompetenter Rat – Die Fachhilfe
Viele Anwender haben wenig Erfahrung mit dem Fahrtenbuch oder sitzen zum 
ersten Mal vor dieser Aufgabe. Andere wiederum nutzen seit vielen Jahren WISO 
Fahrtenbuch und haben sich im Laufe der Zeit zu Experten in eigener Sache 
entwickelt. Die Fachhilfe im WISO Fahrtenbuch wird beiden Gruppen gerecht: 
Die fachliche Unterstützung ist immer präsent und einfach zu finden – etwa über 
die Schaltfläche Hilfe im Menüband Fahrtenbuch oder über die Querverweise aus 
den Kommentaren und der Infothek. Und weil die Hilfen nicht penetrant einge-
blendet werden, stören sie auch nicht den Arbeitsfluss. 

WISO Fahrtenbuch ist mit einem kontextorientierten Hilfesystem ausgestattet. 
Das heißt, wann immer Sie die Hilfe aus einer Eingabemaske heraus aufrufen, 
beziehen sich die angezeigten Informationen immer auf den gerade bearbeiteten 
Bereich. Natürlich können Sie in der Fachhilfe auch völlig frei recherchieren. Das 
ist etwa dann hilfreich, wenn Sie Informationen zu einem Problem benötigen. 
Um schnell zu relevanten Ergebnissen zu kommen, ist es daher sinnvoll, sich das 
Hilfesystem etwas genauer anzusehen.

1.	 Wählen Sie aus dem Menüband das Register Fahrtenbuch. Klicken Sie 
hier auf das Symbol Hilfe. Der Aufbau des Hilfesystems ist übersichtlich. 
Die mehrstufige Navigationsleiste am linken Bildschirmrand führt zu den 
verschiedenen Kapiteln. Dabei geht es nicht nur um das Fahrtenbuch: Die 
Programmbedienung ist ebenfalls an Bord. Klicken Sie auf die Dreiecke 
vor den Einträgen im Inhaltsverzeichnis, um zur jeweils nächsten Ebene 
zu gelangen. Auf diese Weise können Sie sich schrittweise bis zur Lösung 
„durchklicken“. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich die Suchanfrage 
nicht ausreichend konkretisieren lässt.
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Über das mehrstufige Inhaltsverzeichnis gelangt man schnell  
zum gesuchten Kapitel.

2.	 Im oberen Fensterbereich ist die Suchleiste mit der Volltextsuche platziert. 
Sie fahndet im gesamten Datenbestand nach den eingegebenen Begriffen. 

3.	 Geben Sie jetzt den oder die Suchbegriffe ein und klicken Sie auf Suchen. 
Die Ergebnisse werden in einer übersichtlichen Liste präsentiert.

4.	 Ganz gleich, ob Sie den Inhalt der Hilfe über die Navigationsleiste oder per 
Volltextsuche recherchieren, beim Klick auf eines der Suchergebnisse wird 
der Inhalt eingeblendet. Die gesuchten Begriffe sind im Text farbig markiert, 
was bei längeren Abhandlungen hilfreich ist.

5.	 Zusätzlich lässt sich jeder aufgerufene Text in einer zweiten Stufe nochmals 
nach neuen Begriffen durchsuchen. Damit lässt sich die Recherche noch 
gezielter ausrichten.
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Gesucht, gefunden, gelöst – so schnell lassen sich leider nicht alle Fragen beant-
worten, denn dazu sind die Gesetze einfach zu kompliziert. Meist sind mehrere 
Artikel und Urteile notwendig, um sich ein Bild von der Sachlage zu machen. In 
diesem Fall können Sie mehrere Ergebnisse parallel darstellen. Klicken Sie hierzu 
einfach auf das kleine linke Symbol mit dem Pluszeichen, das sich oberhalb des 
Arbeitsbereichs befindet. Über das Äquivalent mit dem Minuszeichen können Sie 
nicht mehr benötigte Seiten wieder ausblenden.
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Fahrtenbuch, wie ich es mag - Die Programmeinstellungen 

Fahrtenbuch,  
wie ich es mag – 
Die Programmeinstellungen

Ein bisschen ist eine Software wie ein Motor. Richtig eingestellt läuft sie 
effizienter und runder. Mit Hilfe der Programmeinstellungen kann man WISO 
Fahrtenbuch Regeln und Verhaltensweisen auf den Weg geben, die im Einzelfall 
manuelle Eingaben ersparen oder nicht benötigte Funktionen einfach ausblenden.

Sie finden die Programmeinstellungen in der Datei-Auswahl. Wählen Sie hier den 
Eintrag Einstellungen.

Über die Programmeinstellungen lässt sich das Verhalten von  
WISO Fahrtenbuch beeinflussen.
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1.	 Die Programmeinstellungen sind in mehreren Abschnitten gegliedert. Über 
den mehrstufigen Navigationsbaum am linken Fensterrand können Sie direkt 
auf die einzelnen Schwerpunkte zugreifen. Klicken Sie auf die Dreiecke vor 
den Einträgen, um die Unterpunkte einzublenden. Gehen Sie zuerst in den 
Abschnitt Ansicht. 

2.	 Im Bereich Ansicht können Sie wählen, ob in der Navigation nur das aktuell 
gewählte Thema geöffnet bleiben soll. 

3.	 Im Abschnitt Bedienung legen Sie das Verhalten von WISO Fahrtenbuch 
bei Sicherheitsabfragen fest. Durch Anklicken der Ankreuzfelder können Sie 
Meldungen in bestimmten Situationen unterbinden. 

4.	 Der Abschnitt Datei widmet sich dem Laden und Speichern der Daten. Sie 
können hier u.a. den Speicherpfad für Ihre Fahrtenbücher bestimmen.

5.	 Im nächsten Abschnitt Drucken lassen sich Darstellung und Inhalt der Aus-
wertungen detailliert vorgeben. Aktivieren oder deaktivieren Sie hierfür die 
Auswahl- und Ankreuzfelder.

6.	 Im Abschnitt Hilfesystem legen Sie fest, mit welchen Hilfen Sie WISO Fahr-
tenbuch unterstützen soll. Sie können beispielsweise die Plausibilitätsprü-
fungen nur auf notwendige Eingaben und schwere Fehler prüfen lassen oder 
die Anzeige der Infothek festlegen. 

7.	 Der Bereich Online steuert den Zugriff des Programms auf das Internet. Hier 
können Sie bestimmen, in welchem Intervall die Software im Internet nach 
Updates suchen soll.

8.	 Im letzten Abschnitt Übersicht Fragen/Hinweise können Sie einzelne Rück-
fragen und Hinweise ausblenden, die WISO Fahrtenbuch von Fall zu Fall 
einblendet.
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Die Referenz zum Menüband 

Das Menüband lehnt sich jetzt an den gewohnten Konventionen von Mi-
crosoft Office 2010 an. Auf mehrere Ebenen verteilt führt Sie das Menüband zu 
allen wichtigen Programmfunktionen Einprägsame Symbole sorgen dabei für ei-
nen hohen Wiedererkennungswert. Das Menüband lässt sich vollständig per Maus 
bedienen.

WISO Fahrtenbuch ist eine umfangreiche Software mit vielen Werkzeugen, 
Kalkulationshilfen und Nachschlagewerken. Die Fülle an Funktionen lässt sich 
nicht als grafische Symbole auf einer einzigen Ebene unterbringen. Deshalb ist 
das Menüband in mehrere Register gegliedert: Die einzelnen Register umfassen 
mehrere Gruppen, denen dann die verschiedenen Funktionssymbole zugeordnet 
sind. Das Menüband ist dynamisch gestaltet. Je nachdem, in welchem Programm-
bereich Sie sich gerade befinden, ändert sich der Inhalt. Sie können jederzeit auf 
alle Register des Menübands zugreifen. 
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Das Register Datei (Datei-Auswahl)
Ähnlich wie in Word oder Excel führt die Datei-Auswahl zu den grundlegenden 
Datei-Aktionen. Diese sind in einem grafisch gestalteten Menü aufgelistet.

Speichern
Mit Speichern können Sie das aktuelle 
Fahrtenbuch auf der Festplatte sichern. 
Wenn Sie das Fahrtenbuch zum ersten 
Mal speichern und noch keinen Dateina-
men vergeben haben, blendet  automa-
tisch den Speichern unter…-Dialog ein. Sie 
können dann Dateinamen und Speicherort 
bestimmen. 

Speichern unter ...
Mit Speichern unter … sichern Sie das 
aktuelle Fahrtenbuch auf der Festplatte. 
Vergeben Sie in der Windows-Dateiaus-
wahl einen Dateinamen und bestimmen 
Sie den Speicherpfad. WISO Fahrten-
buch schlägt standardmäßig Ihren Na-
men als Dateibezeichnung vor. Sie können 
die Vorgabe natürlich überschreiben. Mit 
Hilfe des Speichern unter…-Befehls kön-
nen auch bestehende Fahrtenbücher unter 
einem neuen Namen gespeichert werden, 
um sie etwa für einen ähnlich gelagerten 
Fall wiederzuverwenden.

Schließen
Über den Befehl Schließen, schließen Sie 
das aktuell geöffnete Fahrtenbuch. WISO 
Fahrtenbuch blendet daraufhin die zu-
letzt geöffneten Dokumente ein.

Die Datei-Auswahl umfasst  
alle grundlegenden Funktionen 
zur Dateiverwaltung.
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Zuletzt verwendet
Der Abschnitt Zuletzt verwendet listet die zuletzt bearbeiteten Fahrtenbücher auf. 
Ein Klick genügt, um das jeweilige Projekt zu laden. 

Öffnen & Neu
Der Bereich Öffnen & Neu  führt Sie zu den Funktionen Neu, Öffnen und Da-
tenübernahme von WISO Fahrtenbuch. Hier können Sie wählen, ob ein neu-
es Fahrtenbuch angelegt, ein bestehendes Fahrtenbuch geöffnet oder Daten zu 
übernehmen sind. 

Informationen
Der Bereich Informationen zeigt ihnen einige grundlegende Informationen zum 
gerade geöffneten Fahrtenbuch an. Wenn Sie auf die Schaltfläche Dateieigen-
schaften klicken, blendet WISO Fahrtenbuch ein mehrstufiges Fenster ein, das 
Ihnen weitere statistische Daten zum Fahrtenbuch liefert. Hierzu finden Sie bei-
spielsweise einige Statistikdaten zur Bearbeitungszeit. Über Passwort vergeben, 
können Sie das gerade geöffnete Fahrtenbuch mit einem Passwort schützen. Exis-
tiert bereits ein Passwort, können Sie es auf gleichem Weg ändern. Der Abschnitt 
Was ist neu? führt zu zwei Übersichten, die jeweils die neuen Programmfunktio-
nen und steuerrechtlichen Änderungen der aktuellen Programmversion auflisten.

Hilfe & Support
Der Abschnitt Hilfe & Support fasst sämtliche Hilfen zu WISO Fahrtenbuch 
2012 zusammen. Er ist in mehrere Bereiche gegliedert: Der Bereich Hilfe führt zur 
Programmhilfe. Der Abschnitt Support enthält jene Funktionen, die bei der Lösung 
von Anwenderproblemen hilfreich sind: Über die Schaltfläche Supportinformati-
onen können Sie die Kontaktdaten des technischen Kundenservices einblenden. 
Zudem umfasst der Dialog einen direkten Link auf die FAQs zum WISO Fahrten-
buch im Internet. Die Schaltfläche Systeminformationen liefert wichtige Hinwei-
se zur Arbeitsumgebung, die dem Kundenservice die Fehlerdiagnose erleichtern. 
Der TeamViewer ist ein Fernwartungsprogramm. Die Support-Mitarbeiter von 
Buhl Data können damit via Internet auf Ihr WISO Fahrtenbuch zugreifen und 
nach dem Rechten sehen. Wenn Sie Auf Updates überprüfen wählen, sucht WISO 
Fahrtenbuch im Internet nach aktuellen Programmversionen, lädt diese herun-
ter und schlägt sie zur Installation vor.
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Der Abschnitt Hilfe & Support der Datei-Auswahl führt zu den  
verschiedenen Hilfefunktionen.

Einstellungen
Der Unterpunkt Einstellungen öffnet die Programmeinstellungen. Über diesen Di-
alog können Sie die Darstellung von WISO Fahrtenbuch und das Verhalten 
vieler Programmbereiche steuern.

Beenden
Mit dem Befehl Beenden schließen Sie WISO Fahrtenbuch. Auch hier gibt eine 
Sicherheitsabfrage Gelegenheit, noch nicht gespeicherte Informationen zu sichern.
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Das Register Fahrtenbuch

Die Symbole des Registers Fahrtenbuch.

Speichern
Mit Speichern können Sie das aktuelle Fahrtenbuch auf der Festplatte sichern. 
Wenn Sie das Fahrtenbuch zum ersten Mal speichern und noch keinen Dateina-
men vergeben haben, blendet WISO Fahrtenbuch automatisch den Speichern 
unter…-Dialog ein. Sie können dann einen Dateinamen vergeben und den Spei-
cherort bestimmen. 

Die Gruppe „Fahrten / Auswertungen“

Regelmäßige Kosten erzeugen
Mit Regelmäßige Kosten erzeugen können Sie das Programm prüfen lassen, ob 
unverarbeitete regelmäßige Kosten erfasst wurden, die bis zum aktuellen Datum 
fällig sind.

Erinnerungen
Mit Erinnerungen lassen Sie das Programm prüfen, ob entsprechende Termine 
anstehen. Sollte dies der Fall sein, werden Ihnen diese angezeigt.

Fahrtenbuch
Wenn Sie Fahrtenbuch anklicken, können Sie sich die Auswertung zum Fahrten-
buch anzeigen und ausdrucken lassen.
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Streckenstatistik
Das Symbol Streckenstatistik öffnet die Auswertung zur Streckenstatistik.

Kostenübersicht / Verbrauch 
Über das Symbol Kostenübersicht / Verbrauch rufen Sie die entsprechende Aus-
wertung auf.

Steuerliche Gegenüberstellung 
Über dieses Symbol kann die Auswertung aufgerufen werden, die überprüft, ob 
für Sie ein Fahrtenbuch oder die 1-Prozent-Regelung günstiger ist.

Die Gruppe „Wissen“

Hilfe
Die Hilfe umfasst das komplette Hintergrundwissen zum Fahrtenbuch. 

Bedienbuch (PDF)
Über Bedienbuch öffnen Sie diesen Text im PDF-Format. Das PDF-Format gibt 
Ihnen auch die Möglichkeit, nach bestimmten Texten zu suchen. 
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Das Register Daten importieren

Die Symbole des Registers Daten importieren.

Vorjahresdaten übernehmen
Über das Symbol Vorjahresdaten übernehmen können Sie die Vorjahresdaten im-
portieren – vorausgesetzt Sie auch im letzten Jahr mit WISO Fahrtenbuch Ihr 
Fahrtenbuch geführt. Das Programm startet dann den Datenübernahmeassisten-
ten, der Sie mit wenigen Abfragen durch die Datenübernahme führt.

Gruppe „Mobile Fahrtenbücher“

Mobiles Fahrtenbuch
Über das Symbol Mobiles Fahrtenbuch können Sie Daten aus einer mobilen Fahr-
tenbuchanwendung, die z.B. auf Ihrem Telefon oder Ihrem PDA läuft, in das 
WISO Fahrtenbuch importieren. Auch hier werden Sie durch einen Assistenten 
unterstützt.

Navigon MobileNavigator
Mit Navigon MobileNavigator können Sie Daten aus einem Navigationsgerät im-
portieren. Die Daten werden dabei von der Speicherkarte des Navigationsgerätes 
gelesen. Ein Assistent hilft Ihnen bei der Übernahme der Daten.
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Das Register Werkzeuge und Anträge

Die Symbole des Registers Werkzeuge und Anträge.

Die Gruppe „Werkzeuge“

Taschenrechner
Der Taschenrechner bringt neben den Grundrechenarten auch eine vereinfachte 
Berechnung der Mehrwertsteuer mit. Die Rechenergebnisse lassen sich direkt in 
die Eingabefelder übertragen. 

Terminkalender
Mit Hilfe des Terminkalenders lassen sich wichtige Steuertermine erfassen und an 
Outlook übergeben.

Textverarbeitung
Der Eintrag Textverarbeitung startet den Windows-Texteditor.
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Das Register Rechner
Im Register Rechner finden Sie verschiedene zwei Rechner. 

Die Symbole der Gruppe Rechner.

Verpflegungsmehraufwendungen
Über das Symbol Verpflegungsmehraufwendungen rufen Sie einen kleinen Rech-
ner auf, mit dessen Hilfe Sie die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
berechnen können.

Kfz-Steuer
Mit Hilfe des Rechners Kfz-Steuer haben Sie die Möglichkeit, anhand der Fahr-
zeugdaten die Höhe der Kfz-Steuer zu berechnen.
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Das Register Ansicht
Über das Register Ansicht, können Sie die Darstellung und den Umfang der Ein-
gabedialoge von WISO Fahrtenbuch bestimmen. Das Register umfasst die fünf 
Gruppen Schrift, Farbschema, Informationszentrum, Prüfen/Hinweise und Bild-
schirmfoto.

Die Symbole des Registers Ansicht.

Die Gruppe „Schrift“
Mit den Symbolen können Sie die Schriftgröße innerhalb der Eingabedialoge be-
einflussen. Sie können die Schrift vergrößern, verkleinern oder die ursprüngliche 
Schriftgröße wiederherstellen.

Die Gruppe „Informationszentrum“
Über die Ankreuzoption der Gruppe Informationszentrum können Sie festlegen, ob 
die Infothek im Informationszentrum rechts vom Eingabedialog angezeigt werden 
soll oder nicht.

Die Gruppe „Prüfen/Hinweise“
Über das Ankreuzfeld der Gruppe Prüfen/Hinweise bestimmen Sie den Umfang der 
Plausibilitätskontrolle. Wenn Sie den Haken in das Kästchen setzen, werden nur 
noch schwerwiegende Fehlermeldungen vom Programm angezeigt.

Die Gruppe „Bildschirmfoto“
Mit Hilfe des Eintrags Bildschirmfoto können Sie wahlweise Fotos vom aktuellen 
Programmfenster oder dem gesamten Bildschirm schießen. Bildschirmfotos sind 
hilfreich bei technischen Fragen.
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Jetzt wird‘s fachlich...

Besteuerung von  
Arbeitnehmern  
überlassenen Firmenwagen

Überblick
Oft erhalten leitende Angestellte, Geschäftsführer und Außendienstmitarbeiter 
zusätzlich zu ihrem Gehalt einen Firmenwagen, den sie neben Dienstreisen 
auch privat nutzen dürfen. 

In diesem Fall muss der private Nutzungswert des Dienstwagens als geldwerter 
Vorteil wie Arbeitslohn versteuert werden.

Dieser steuerpflichtige Nutzungswert kann wahlweise wie folgt ermittelt werden:

■	 mit der 1%-Regelung oder

■	 mit der Nachweismethode.

Ihr Arbeitgeber berechnet den geldwerten Vorteil und schlägt den Betrag dann 
als Sachbezug auf Ihr Gehalt drauf. Damit fallen auf den Nutzungswert Lohn- 
und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. auch Sozialversicherungsbeiträ-
ge an.

Welche Methode beim monatlichen Lohnsteuerabzug angewendet wird, muss 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr im Voraus verein-
bart werden. Der Arbeitgeber wird in der Regel die pauschale Ermittlung nach 
der 1%-Methode wählen.

Ein Wechsel der Methode innerhalb des Kalenderjahres ist für dasselbe Fahr-
zeug nicht möglich. Sollte sich jedoch am Ende des Jahres herausstellen, dass die 
zunächst gewählte Methode steuerlich nachteilig ist, kann später bei der Abgabe 
der Steuererklärung gewechselt werden. Dies ist auch nach Abgabe der Erklärung 
noch möglich, solange der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist (FG Rheinland-
Pfalz vom 30.5.2008, 5 K 2268/06, EFG 2009 S. 457).
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Grundsätzlich kann das Finanzamt davon ausgehen, dass ein Firmenwagen auch 
privat genutzt wird. Der Steuerpflichtige muss das Gegenteil beweisen.

Hinweis

Ein geldwerter Vorteil muss nicht ermittelt werden, wenn der Firmenwagen 
überhaupt nicht für Privatfahrten genutzt werden konnte bzw. kann (BFH 
vom 7.11.2006, VI R 19/05, BStBl II 2007 S. 116).

Gegen eine private Nutzung des Dienstwagens sprechen insbesondere 

■	 ein durch den Arbeitgeber ausgesprochenes und überwachtes Nutzungsver-
bot für private Zwecke,

■	 das Abstellen des Fahrzeuges auf dem Betriebsgelände nach Feierabend und 
am Wochenende bei gleichzeitiger Abgabe des Schlüssels,

■	 die einem Lkw ähnliche Bauart und Einrichtung des Firmenwagens, z. B. 
Platz nur für den Fahrer und den Beifahrer,

■	 die Überlassung des Firmenwagens aus betrieblichen Gründen, z. B. Ret-
tungsfahrzeug, Werkstattwagen bei einem Monteur (BMF-Schreiben vom 
18.11.2009, BStBl I 2010 S. 1326 Tz. 12),

■	 die Überlassung des Firmenwagens nur an Tagen, an denen Dienstfahrten 
von zu Hause angetreten werden müssen, z. B. bei Bereitschaftsdiensten. 
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Pauschale Ermittlung des 
Nutzungswertes durch die 
1%-Regelung
Bei der 1%-Regelung müssen weder die Privatfahrten noch die Gesamtkosten des 
Pkw nachgewiesen werden. Das ist ein Vorteil gegenüber der Nachweismethode. 

ww Tipp

Die 1%-Methode führt bei umfangreicher privater Nutzung des Dienstwa-
gens in der Regel zu einem günstigeren Ergebnis als die Nachweismethode.

Ermittlung des steuerpflichtigen Nutzungswertes
Der private Nutzungswert des Dienstwagens wird wie folgt ermittelt:

nutzungsunabhängiger Anteil 

+	 Zuschlag für die Nutzung des Fahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte

+	 Zuschlag für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung

=	 Zwischensumme, maximal die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs

./.	 bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers

=	 steuer- und sozialversicherungspflichtiger Nutzungswert

Übersteigt der Nutzungswert ohne Berücksichtigung der Zuzahlungen des Arbeit-
nehmers die für das genutzte Fahrzeug tatsächlich entstandenen Kosten, sind die 
tatsächlichen Kosten anzusetzen.
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Ermittlung des nutzungsunabhängigen Anteils
Für Privatfahrten ist unabhängig vom Umfang der tatsächlichen privaten Nut-
zung ein Pauschalbetrag zu versteuern.

Privatanteil = monatlich 1 % des inländischen Listenpreises, somit 12 % 
im Jahr

Beispiel:
Beträgt der Listenpreis 20.000 Euro, sind monatlich 1 % von 20.000 Euro, also 
200 Euro bzw. 2.400 Euro jährlich der Lohnsteuer zu unterwerfen.

Als Listenpreis gilt die unverbindliche inländische Preisempfehlung des Her-
stellers im Zeitpunkt der Erstzulassung. Der Listenpreis wird auf volle 100 Euro 
abgerundet.

Der Listenpreis umfasst neben der Umsatzsteuer auch die Kosten für werksseitig 
eingebaute Sonderausstattungen, z. B. ABS, Klimaanlage, Diebstahlsicherungs-
system und fest eingebaute Navigationsgeräte. Dagegen darf das Finanzamt die 
Bemessungsgrundlage für den privaten Nutzungsanteil nicht um nachträglich 
eingebaute zusätzliche Ausstattungen erhöhen (BFH vom 13.10.2010, VI R 12/09, 
BStBl II 2011 S. 361: nachträglicher Einbau einer Flüssiggasanlage in den Fir-
menwagen). 

Nicht zum Listenpreis gehören Überführungskosten und Ausgaben für die Zu-
lassung, Kosten für ein Autotelefon, ADAC-Mitgliedschaftskosten sowie Aufwen-
dungen für einen weiteren Satz Reifen einschließlich Felgen. Nicht berücksichtigt 
werden auch Ausstattungen, die typischerweise nur betrieblich genutzt werden 
können, z. B. zweiter Pedalsatz für ein Fahrschulfahrzeug. 
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Den inländischen Listenpreis setzt das Finanzamt auch an,

■	 wenn die tatsächlichen Anschaffungskosten niedriger sind, z. B. bei einem 
Gebrauchtwagen, bei einem Händlerrabatt oder bei einem Kauf im Ausland,

■	 bei einem Leasingfahrzeug,

■	 bei Geländewagen und Campingfahrzeugen,

■	 wenn der Arbeitnehmer einen Teil des Kaufpreises selbst bezahlt oder

■	 der Arbeitnehmer Betriebskosten selbst trägt.

Hinweis

Mit der Pauschalmethode sind grundsätzlich alle Privatfahrten abgegolten. 
Eingeschlossen ist auch die von einem Arbeitgeber angemietete Garage. 
Nicht abgegolten sind jedoch Reisenebenkosten, wie Park- und Mautgebüh-
ren, sowie ab 2011 Unfallkosten. Falls der Arbeitgeber solche Aufwendun-
gen erstattet, müssen diese zusätzlich versteuert werden.

Zusätzlicher Nutzungsanteil für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte
Können Sie das Fahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
nutzen, so müssen Sie einen weiteren Nutzungsanteil versteuern.

Privatanteil = monatlich 0,03 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer

Auf der anderen Seite können jedoch für den Weg zur Arbeit auch Werbungs-
kosten abgesetzt werden, und zwar in Höhe der Entfernungspauschale von 
0,30 Euro pro Kilometer für die kürzeste Entfernung oder bei einer bestimmten 
Behinderung (GdB von 70 oder GdB von 50 plus Merkzeichen G bzw. aG) statt-
dessen die Reisekostenpauschale von 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer bzw. 
die tatsächlichen Fahrtkosten.
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Beim Werbungskostenabzug kann eine längere Wegstrecke angesetzt werden, 
wenn diese verkehrsgünstiger ist und regelmäßig benutzt wird. Dies gilt aber 
nicht für die Ermittlung des Nutzungswertes. Das heißt: Auch wenn man bei der 
Ermittlung des Nutzungswertes die kürzeste Wegstrecke ansetzt, kann man beim 
Werbungskostenabzug die längere verkehrsgünstigere Entfernung absetzen.

Beispiel:
Der Listenpreis des Firmenwagens beträgt 25.000 Euro. Der Arbeitnehmer Fleißig 
nutzt den Firmenwagen in allen zwölf Monaten zu Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte (230 Arbeitstage). Die kürzeste Entfernung beträgt 20 km. 

Herr Fleißig muss versteuern:

■	 nutzungsunabhängiger Betrag:  
1 % von 25.000 Euro * 12 Monate = 3.000 Euro

■	 Betrag für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte:  
0,03 % von 25.000 Euro * 20 km * 12 Monate = 1.800 Euro

■	 Insgesamt sind als Arbeitslohn zu versteuern:  
3.000 Euro + 1.800 Euro = 4.800 Euro.

Im Gegenzug darf Herr Fleißig für seinen Weg zur Arbeit Werbungskosten ab-
setzen. Diese betragen 20 km * 230 Arbeitstage * 0,30 Euro pro Entfernungski-
lometer = 1.380 Euro. Unter dem Strich verbleibt somit eine Nettobelastung aus 
der privaten Nutzung des Dienstwagens von 3.420 Euro (4.800 Euro pauschaler 
Nutzungswert abzüglich 1.380 Werbungskosten).

Nutzt ein Arbeitnehmer den Dienstwagen nur für eine Teilstrecke, z. B. bei 
Park-and-Ride, so ist bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Betrags nicht die 
gesamte Entfernung von der Wohnung zur Arbeitsstätte, sondern nur die tatsäch-
lich mit dem Dienstwagen zurückgelegte Strecke anzusetzen (BFH vom 4.4.2008, 
VI R 68/05, BStBl II 2008 S. 890). Die Finanzverwaltung verlangt aber, dass der 
Arbeitgeber den Dienstwagen ausschließlich für die Teilstrecke überlassen hat 
und die Einhaltung dieser Regelung auch überwacht. Aus Billigkeitsgründen kann 
die Begrenzung  auch dann anerkannt werden, wenn der Arbeitnehmer durch 
Vorlage einer auf seinen Namen ausgestellten Jahres-Bahnfahrkarte nach-
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weist, dass er das Dienstfahrzeug nur für eine Teilstrecke genutzt hat (BMF vom 
23.10.2008, BStBl I 2008 S. 961). 

Bei einer geringfügigen Nutzung des Dienstwagens (weniger als 15 Tage im 
Monat) für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte ist eine 
Einzelbewertung der Fahrten vorzunehmen. Die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte sind dann nur mit 0,002 % des Listenpreises pro Entfernungskilo-
meter zu versteuern (BFH vom 4.4.2008, VI R 85/04, BStBl 2008 S. 887). Die Fi-
nanzverwaltung wendet dieses Urteil inzwischen an, da der BFH seine Rechtspre-
chung bestätigt hat (BMF-Schreiben vom 1.4.2011, BStBl I 2011 S. 301). 2011 
dürfen Sie auch während des Jahres vom 0,03%- zum 0,002%-Ansatz wechseln, 
wenn das ab einem bestimmten Monat für Sie günstiger ist. Ab 2012 darf die 
Wahl zwischen beiden Möglichkeiten nur noch einheitlich für das gesamte Kalen-
derjahr und für alle genutzten Dienstwagen erfolgen.

Hat Ihr Arbeitgeber den vollen privaten Nutzungsanteil ohne diese Kürzungsmög-
lichkeiten der Lohnsteuer unterworfen, müssen Sie in Ihrer Steuererklärung in 
der Anlage N den vom Arbeitgeber bescheinigten Arbeitslohn berichtigen und die 
Änderung auf einem Zusatzblatt begründen. Fügen Sie Ihrer Steuererklärung auch 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers bei, aus der sich die Höhe des versteuerten 
pauschalen Nutzungswerts nach der 0,03%-Regelung ergibt.

Pauschalbesteuerung möglich
Den Nutzungsanteil für Ihre Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte kann Ihr 
Arbeitgeber statt als lohnsteuerpflichten Arbeitslohn auch mit 15 % pauschal 
versteuern, und zwar bis zu dem Betrag, der als Werbungskosten abziehbar ist. 

In diesem Fall ist der Nutzungsanteil nicht in Ihrem Bruttogehalt enthalten, wird 
aber in der Lohnsteuerbescheinigung in der Zeile „Pauschal besteuerte Arbeitge-
berleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte“ 
aufgeführt. Ihre abziehbaren Werbungskosten mindern sich dann um diesen pau-
schaliert versteuerten Betrag.

Die pauschale Besteuerung ist meist vorteilhaft, wenn Ihre Werbungskosten unter 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro liegen. Zu beachten ist auch, dass 
der Nutzungswert in Höhe des pauschalierten Anteils sozialversicherungsfrei ist.
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Zusätzlicher Nutzungsanteil für Fahrten  
bei doppelter Haushaltsführung
Wird der Firmenwagen für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 
genutzt, gelten folgende Regelungen für die Besteuerung:

■	 Für eine wöchentliche Familienheimfahrt braucht kein Nutzungswert 
angesetzt werden. Werbungskosten dürfen insoweit nicht abgezogen 
werden.

■	 Für jede weitere Heimfahrt muss pro Fahrt 0,002 % des Listenpreises 
pro Entfernungskilometer zwischen Beschäftigungsort und Hauptwohnung 
versteuert werden. 

■	 Der Nutzungswert für Fahrten zwischen Zweitwohnung und Arbeits-
stätte wird wie bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte errechnet, 
also mit 0,03 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer und Monat.

Zusätzlicher geldwerter Vorteil für Unfallkosten
Während vom Arbeitgeber übernommene Kosten eines Unfalls des Arbeit-
nehmers mit dem Dienstwagen bis 2010 zu keinem zusätzlichen geldwerten Vor-
teil beim Arbeitnehmer führte (auch nicht bei einem Unfall auf einer privaten 
Fahrt), ist ab 2011 das Gegenteil der Fall: Die Kostenübernahme ist vom Arbeitge-
ber grundsätzlich zusätzlich zu versteuern, also nicht mehr mit der 1%-Regelung 
abgegolten. 

Allerdings gibt es von der Lohnsteuerpflicht Ausnahmen (R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 
Satz 9 LStR 2011). Die Übernahme der Reparaturkosten des Dienstwagens bzw. 
des Unfallschadens durch den Arbeitgeber führt in folgenden Fällen zu keinem 
zusätzlich zu versteuernden geldwerten Vorteil:
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■	 Der Arbeitnehmer ist gegenüber seinem Arbeitgeber nicht schadens-
ersatzpflichtig (z.B. bei Unfällen infolge höherer Gewalt oder bei von 
anderen Verkehrsteilnehmern verursachten Unfällen) oder

■	 der Unfall ereignete sich auf einer beruflichen Fahrt des Arbeitnehmers 
(Auswärtstätigkeit oder Fahrt zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte), ohne dass eine Trunkenheitsfahrt vorlag, oder

■	 nach Erstattung durch einen Dritten (z.B. eigene Kaskoversicherung) unab-
hängig vom Erstattungszeitpunkt trägt der Arbeitgeber Unfallkosten von 
nicht mehr als 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer je Schaden (Bagatellgren-
ze). Das gilt auch bei Unfällen auf Privatfahrten des Arbeitnehmers.

Beipiel:
Beträgt der Schaden am Dienstwagen 5.000 Euro, die Selbstbeteiligung des Ar-
beitgebers in seiner Kaskoversicherung 1.000 Euro und verzichtet er auf Kosten-
ersatz durch den Arbeitnehmer, liegt wegen der Bagatellgrenze kein zusätzlicher 
geldwerter Vorteil vor.

Hat der Arbeitgeber keine Kaskoversicherung abgeschlossen (z.B. im öffent-
lichen Dienst), wird der Vereinfachung wegen unterstellt, dass eine Versicherung 
mit einem Selbstbehalt von 1.000 Euro besteht. Davon ausgenommen sind Unfäl-
le, für die es bei bestehender Versicherung zu keiner Erstattung gekommen wäre 
(Fahrten unter Alkohol).

In allen anderen Fällen als den oben genannten ist für die Übernahme der Un-
fallkosten durch den Arbeitgeber ein geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer zu 
versteuern – und zwar zusätzlich zu dem mit der pauschalen 1%-Methode er-
mittelten Nutzungsanteil für die Privatfahrten mit dem Dienstwagen. Das gilt für 
folgende Fälle:

■	 Der Arbeitnehmer ist gegenüber seinem Arbeitgeber wegen der Unfallkosten 
zivilrechtlich schadensersatzpflichtig (z. B. bei Unfällen auf Privatfahr-
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ten oder bei beruflichen Fahrten unter Alkoholeinfluss), der Arbeitgeber 
verzichtet aber –  z. B. aufgrund einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung – 
auf die Geltendmachung des Schadensersatzes. In Höhe des Verzichts liegt 
dann ein gesonderter geldwerter Vorteil vor, sofern die Bagatellgrenze von 
1.000 Euro überschritten ist.

■	 Erstattungen durch Dritte (z. B. eine Versicherung) decken die Unfallkosten 
nicht vollständig ab. Der geldwerte Vorteil ist dann in Höhe des vereinbar-
ten Selbstbehalts anzusetzen, sofern die Bagatellgrenze von 1.000 Euro 
überschritten ist.

Beispiel:
Die Selbstbeteiligung des Arbeitgebers in der Kaskoversicherung beträgt 1.000 
Euro. Hat der Arbeitnehmer alkoholisiert mit seinem Dienstwagen einen Unfall 
auf einer beruflichen Fahrt mit einem Schaden von 5.000 Euro verursacht, zahlt 
die Kaskoversicherung nicht. Verzichtet der Arbeitgeber auf die Übernahme der 
Kosten von 5.000 Euro durch den Arbeitnehmer, sind auf diesen geldwerten Vor-
teil zusätzlich Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge zulasten des Arbeit-
nehmers abzuführen.
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Tatsächliche Ermittlung des 
Nutzungswerts (Nachweismethode)
Die Ermittlung des steuerpflichtigen Nutzungswertes anhand Ihrer tatsächlich 
durchgeführten  Privatfahrten (Nachweismethode) ist genauer, aber auch 
aufwendiger als die Ermittlung per pauschaler 1%-Regelung. 

Die Voraussetzungen für die Nachweismethode sind folgende:

■	 Die Gesamtkosten für das Fahrzeug müssen ermittelt werden und

■	 alle Fahrten müssen in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch aufgezeich-
net werden.

In vielen Fällen kann sich der zusätzliche Aufwand jedoch lohnen, denn die Nach-
weismethode ist insbesondere in den folgenden Fällen günstiger:

■	 bei einem hohen Listenpreis des Fahrzeuges,

■	 bei einem niedrigen privaten Nutzungsanteil,

■	 bei niedrigeren Gesamtkosten des Fahrzeugs, z. B. wenn Betriebskosten 
vom Arbeitnehmer selbst getragen werden oder das Firmenfahrzeug bereits 
abgeschrieben ist,

■	 wenn der Listenpreis die Anschaffungskosten deutlich übersteigt, z. B. bei 
einem Gebrauchtwagen.

Wie der Nutzungswert berechnet wird
Der private Nutzungswert wird bei der Nachweismethode wie folgt ermittelt:

(privat gefahrene Kilometer / gesamte gefahrene Kilometer) 

* Gesamtkosten des Dienstwagens

./. bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers

= steuer- und sozialversicherungspflichtiger Nutzungswert
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Die privat gefahrenen Kilometer, zu denen auch die Fahrten zur Arbeitsstät-
te zählen, müssen in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch aufgezeichnet 
werden. 

Die Gesamtkosten sind durch Belege nachzuweisen. Als Arbeitnehmer benöti-
gen Sie somit eine Kostenbescheinigung Ihres Arbeitgebers.

Was zu den Gesamtkosten zählt
Gesamtkosten sind alle Kosten, die der Arbeitgeber getragen hat. Zu den Gesamt-
kosten gehören aber nur solche Kosten, die dazu bestimmt sind, unmittelbar dem 
Halten und dem Betrieb des Dienstwagens zu dienen und die im Zusammenhang 
mit seiner Nutzung typischerweise entstehen  (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 9 LStR 
2011). Nicht dazu zählen z. B. Beiträge für einen auf den Namen des Arbeitneh-
mers ausgestellten Schutzbrief, Straßen- oder Tunnelbenutzungsgebühren sowie 
Unfallkosten über 1.000 Euro. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung gehören vom Arbeitnehmer über-
nommene Aufwendungen nicht zu den Gesamtkosten. Der Bundesfinanzhof 
sieht dies anders. Seiner Meinung nach gehören auch die vom Arbeitnehmer ge-
tragenen Kfz-Kosten dazu. Dies führt zu einem höheren Nutzungswert. Auf der 
anderen Seite können die Aufwendungen dann als Werbungskosten abgezogen 
werden (BFH vom 18.10.2007, VI R 57/06, BStBl II 2009 S. 199).

ww Tipp

Wählen Sie den für Sie günstigeren Ansatz. Der Ansatz der Finanzver-
waltung dürfte für Sie günstiger sein, wenn die Ausgaben unter dem 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag liegen und daher nicht alle Werbungskosten 
steuerlich berücksichtigt werden. Außerdem müssen Sie auf den Nutzungs-
wert Sozialabgaben bezahlen.
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Zu den Gesamtkosten zählen insbesondere

■	 die Abschreibung, die vom Bruttolistenpreis zu berechnen ist. Auszugehen 
ist bei einem Neuwagen von einer Abschreibungsdauer von 6 Jahren im 
Einkommensteuerrecht und von 5 Jahren im Umsatzsteuerrecht. Bei einer 
hohen jährlichen Fahrleistung von mindestens 40.000 km ist gegebenenfalls 
eine kürzere Nutzungsdauer anzusetzen, bei einem Gebrauchtwagen die 
Restnutzungsdauer;

■	 Bei einem Leasingfahrzeug die Leasingraten;

■	 Betriebskosten inkl. Umsatzsteuer, z. B. Ausgaben für Benzin, Wagen-
pflege, Reparaturen, Inspektionen, sowie umsatzsteuerfreie Kosten wie z. B. 
Kfz-Steuer, Versicherungen, Schuldzinsen;

■	 vom Arbeitgeber übernommene Unfallkosten bis 1.000 Euro zzgl. Um-
satzsteuer je Schadensfall (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 Satz 12 LStR 2011), wobei die 
Ausführungen in Abschnitt 1.2.5 hier entsprechend gelten;

■	 Kosten für eine vom Arbeitgeber bezahlte Garage;

■	 Finanzierungskosten (Schuldzinsen).
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Zuzahlungen des Arbeitnehmers
Bestimmte Zuzahlungen des Arbeitnehmers mindern den Nutzungswert. Die 
Finanzverwaltung unterscheidet hier wie folgt:

■	 Pauschale oder nutzungsabhängige Nutzungsentgelte: Diese Ausga-
ben dürfen vom Nutzungswert abgezogen werden.

■	 Betriebskosten: Nach Auffassung der Finanzverwaltung dürfen vom 
Arbeitnehmer getragene Betriebskosten nicht vom Nutzungswert abgezogen 
werden. Der Bundesfinanzhof zeigt sich arbeitnehmerfreundlicher: Seiner 
Meinung nach können diese Kosten bei der Nachweismethode als Wer-
bungskosten abgezogen werden. Wird der Nutzungswert pauschal ermittelt, 
bleiben sie allerdings unberücksichtigt.

■	 Zuschuss zu den Anschaffungskosten: Leistet der Arbeitnehmer einen 
Zuschuss zu den Anschaffungskosten, kann dieser im Jahr der Zahlung vom 
Nutzungswert abgezogen werden. Übersteigt der Zuschuss den Nutzungs-
wert, kann nach den Lohnsteuerrichtlinien der übersteigende Betrag nicht in 
die Folgejahre übertragen werden. 

ww Tipp

Vereinbarungen Sie mit Ihrem Arbeitgeber nur jährliche Zuzahlungen in 
Höhe des Nutzungswertes. Ist der Zuzahlungsbetrag insgesamt höher, emp-
fiehlt sich die Aufteilung des Gesamtbetrags in jährliche Ratenzahlungen.

Betriebskosten sollten vom Arbeitgeber getragen werden. Dieser kann dafür 
ein höheres Nutzungsentgelt verlangen, das den Nutzungswert mindert.
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Berufliche Fahrten mit dem 
privaten Fahrzeug

Aufwendungen, die durch die berufliche Nutzung privater Fahrzeuge ent-
standen sind, sind als Werbungskosten absetzbar. Bei erheblicher Behinderung 
können private Fahrten  außergewöhnliche Belastungen sein.

Zweck der Fahrt Steuerliche Berücksichtigung

Dienstreisen und andere 
Auswärtstätigkeiten

Wahlweise Ansatz der Reisekostenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) oder 
Ansatz der tatsächlichen Kosten

Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte

Ansatz der Entfernungspauschale (0,30 Euro 
pro Entfernungskilometer); bei einem Behinde-
rungsgrad von mindestens 70 oder bei einem 
geringeren Behinderungsgrad, aber mindestens 
50, und einer erheblichen Einschränkung der 
Bewegungsfähigkeit können die tatsächlichen 
Kosten oder die Reisekostenpauschale (0,30 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) abgezogen werden.

Fahrten zu Fortbildungs-
veranstaltungen

Wahlweise Ansatz der Reisekostenpauschale 
(0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) oder 
Ansatz der tatsächlichen Kosten

Fahrten im Rahmen 
einer doppelten Haus-
haltsführung

Ansatz der Entfernungspauschale für eine 
wöchentliche Familienheimfahrt (0,30 Euro 
pro Entfernungskilometer); bei einem Behinde-
rungsgrad von mindestens 70 oder bei einem 
geringeren Behinderungsgrad, aber mindestens 
50, und einer erheblichen Einschränkung der 
Bewegungsfähigkeit können die tatsächlichen 
Kosten oder die Reisekostenpauschale (0,30 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) abgezogen werden.
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Zweck der Fahrt Steuerliche Berücksichtigung

Fahrten im Rahmen 
eines beruflich veran-
lassten Umzugs

Bei der Fahrt mit dem eigenen Pkw am Umzugs-
tag können  die Reisekostenpauschale (0,30 Euro 
pro gefahrenem Kilometer) oder die tatsächli-
chen Kosten angesetzt werden.

Fahrten zu Vorstellungs-
gesprächen

Bei der Fahrt mit dem eigenen Pkw können  die 
Reisekostenpauschale (0,30 Euro pro gefahre-
nem Kilometer) oder die tatsächlichen Kosten 
angesetzt werden.

Fahrten wegen einer 
Behinderung (Grad der 
Behinderung mindestens 
80 oder Grad der Behin-
derung von mindestens 
70 und Merkzeichen G)

Durch die Behinderung unvermeidbare Fahrten 
(Arztbesuche, Behördenbesuche, Einkaufsfahr-
ten) werden bis zu 5.000 km jährlich anerkannt; 
sie können maximal mit der Reisekostenpau-
schale (0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer) als 
außergewöhnliche Belastung angesetzt werden. 
Ohne Nachweis werden in Regel jährlich 3.000 
km anerkannt. Darüber hinaus muss jeder Kilo-
meter belegt werden.

Fahrten wegen einer Be-
hinderung (Merkzeichen 
aG, H oder Bl)

Durch die Behinderung unvermeidbare Fahrten 
(Arztbesuche, Behördenbesuche, Einkaufsfahr-
ten) und reine Privatfahrten werden in der Regel 
bis zu 15.000 km jährlich anerkannt; sie können 
maximal mit der Reisekostenpauschale (0,30 
Euro pro gefahrenem Kilometer) als außerge-
wöhnliche Belastung angesetzt werden. Ohne 
Nachweis werden in Regel jährlich 3.000 km 
anerkannt. Darüber hinaus muss jeder Kilometer 
belegt werden.
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Zweck der Fahrt Steuerliche Berücksichtigung

Fahrten wegen einer 
Krankheit oder Kurauf-
enthalt

Fahrtkosten sind als außergewöhnliche Belas-
tung abziehbar in nachgewiesener Höhe, jedoch 
maximal bis zur Höhe der Kosten für öffentliche 
Verkehrsmittel.  
Höhere Kosten für Fahrten mit dem eigenen 
Pkw werden bis zur Reisekostenpauschale (0,30 
Euro pro gefahrenem Kilometer) nur anerkannt, 
wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
unzumutbar ist, z. B. wegen schlechter Verkehrs-
anbindung oder wegen persönlicher Gründe.

Bei hohen Kosten wird die Finanzverwaltung in der Regel Nachweise über 
die entstandenen Kosten und die gefahrenen Kilometer verlangen, insbesondere 
bei Überschreiten des Höchstbetrages von 4.500 Euro bei Inanspruchnahme der 
Entfernungspauschale;

■	 wenn die Anwendung der Reisekostenpauschale zu einer unangemessenen 
Besteuerung führen kann. Dies ist bei einer jährlichen Fahrleistung von mehr 
als 40.000 km der Fall;

■	 bei einer großen Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

In diesen Fällen kann es hilfreich sein, auch für ein Privatfahrzeug ein Fahrten-
buch zu führen.
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Besteuerung von  
Privatfahrten eines  
Unternehmers

Nutzt ein Unternehmer sein Firmenfahrzeug auch für private Fahrten, 
was fast immer der Fall ist, muss der private Nutzungsanteil als fiktive Betriebs-
einnahme versteuert werden. Für dessen Ermittlung gelten grundsätzlich diesel-
ben Vorschriften wie für die private Nutzung eines Dienstwagens durch einen Ar-
beitnehmer. Für die Privatfahrten mit dem Betriebs-Pkw ist der Nutzungswert 
nach folgenden Regeln zu ermitteln:

■	 Bei einem Betriebs-Pkw, der zu mehr als 50 % betrieblich und damit zu 
weniger als 50 % privat genutzt wird, kann der Nutzungswert wahlweise 
nach der 1%-Regelung oder der Nachweismethode mit Fahrtenbuch 
ermittelt werden.

	 Die pauschale Besteuerung der Privatnutzung des Betriebs-Pkws durch 
die 1%-Regelung kann auch ohne Führung eines Fahrtenbuchs vermieden 
werden, wenn dem Unternehmer für die private Nutzung ein weiterer Pkw 
zur Verfügung steht und die Gesamtlaufleistung des Betriebs-Pkws der 
durchschnittlichen betrieblichen Nutzung entspricht (Hessisches FG vom 
10.2.2011, 3 K 1679/10, BB 2011 S. 856). Das Urteil ist rechtskräftig.

■	 Bei einem Betriebs-Pkw, der zu weniger als 50 % betrieblich und damit zu 
mehr als 50 % privat genutzt wird, darf der Nutzungswert nicht nach der 
1%-Regelung ermittelt werden. Es muss hier der tatsächliche Umfang der 
Privatnutzung ermittelt werden, wozu aber kein Fahrtenbuch nötig ist. 

	 Zur Feststellung des Prozentsatzes der privaten Nutzung genügt eine 
nachvollziehbare Schätzung anhand von Aufzeichnungen wie etwa 
Reisekostenaufstellungen, Terminkalender und dergleichen. Aufzeichnungen 
über einen repräsentativen zusammenhängenden Zeitraum von in der Regel 
drei Monaten reichen aus.
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Den privaten Nutzungswert tragen Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung in die 
Anlage EÜR auf der Seite 1 in der Rubrik „Betriebseinnahmen“ in die Zeile „Private 
Kfz-Nutzung“ ein.

Wird der Privat-Pkw vom Unternehmer für betriebliche Fahrten genutzt, gelten 
die im nächsten Kapitel beschriebenen Besteuerungsregeln.

Pauschale Ermittlung des 
Nutzungswertes nach der 1%-Regelung
Die Gesamtkosten eines Betriebs-Pkw sind zunächst als Betriebsausgaben 
abziehbar. Darin enthalten sind aber auch die Pkw-Kosten, die auf die Privat-
fahrten und auf die Fahrten von der Wohnung zum eigenen Betrieb inkl. der 
Familienheimfahren bei doppelter Haushaltsführung entfallen (eine Familien-
heimfahrt ist sozusagen eine umgekehrte Fahrt von der eigenen Wohnung zum 
Betrieb, weil der Unternehmer nach Beendigung seines Familienbesuchs von sei-
ner Hauptwohnung aus wieder an den Ort seiner Betriebsstätte fährt). 

Für diese Fahrten muss eine Korrektur des Betriebsausgabenabzuges erfol-
gen, da Privatfahrten steuerlich nicht absetzbar sind und Fahrten zum Betrieb nur 
begrenzt mit der Entfernungspauschale abgesetzt werden dürfen. 

Wird kein Fahrtenbuch geführt, ist der Umfang der Privatfahrten und der Fahr-
ten zum Betrieb unbekannt. Bei einem Pkw im notwendigen Betriebsvermögen 
(betriebliche Nutzung über 50 %) kann dann der Nutzungswert, den diese Fahrten 
für den Unternehmer haben, pauschal nach der 1%-Regelung ermittelt und als 
fiktive Betriebseinnahme gegengebucht werden.

Der pauschale Nutzungswert nach der 1%-Regelung wird – wie bei der priva-
ten Nutzung von Dienstwagen durch Arbeitnehmer – wie folgt ermittelt:

Nutzungsunabhängiger Anteil

+ Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

+ Zuschlag für Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung 

= steuerpflichtiger Nutzungswert
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Selbstständige müssen bei doppelter Haushaltsführung für jede Familienheim-
fahrt mit dem Betriebs-Pkw einen privaten Nutzungsanteil versteuern. Bei Ar-
beitnehmern ist dagegen eine Heimfahrt pro Woche mit dem Dienstwagen steu-
erfrei. Ob diese Ungleichbehandlung verfassungsgemäß ist, prüft derzeit der BFH 
(Az. VIII R 24/09). 

ww Tipp

Betroffene Selbstständige sollten unter Hinweis auf die Revision VIII R 
24/09 Einspruch gegen ihren Steuerbescheid einlegen.

Liegt der steuerpflichtige Nutzungswert über den Gesamtkosten des Pkw, wird er 
auf die Gesamtkosten begrenzt (Kostendeckelung). Der so ermittelte steuer-
pflichtige Nutzungswert muss als fiktive Betriebseinnahme verbucht werden 
und erhöht damit den steuerpflichtigen Gewinn bzw. vermindert den verrechen-
baren Verlust aus der selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit. 

ww Tipp

Im Gegenzug darf für die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
sowie die Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung die Entfer-
nungspauschale gewinnmindernd als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden.

Verwendet ein Unternehmer mehrere betriebliche Fahrzeuge gleichzeitig, 
muss für alle Betriebs-Pkws ein privater Nutzungsanteil nach der 1%-Regelung 
versteuert werden, wenn kein Fahrtenbuch geführt wird. Das gilt auch dann, wenn 
die Pkws vom Unternehmer alleine genutzt werden, also nicht auch von seinen 
Familienangehörigen (BFH vom 9.3.2010, VIII R 24/08, BFH/NV 2010 S. 1182). Die 
Finanzverwaltung sieht dies ab 2010 genauso (BMF-Schreiben vom 18.11.2009, 
BStBl I 2010 S. 1326 Tz. 12).
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Wird der Betriebs-Pkw ausnahmsweise nachweislich für einen ganzen Monat 
nicht privat genutzt (z.B. wegen Krankenhausaufenthalt), muss auch keinen 
Nutzungswert versteuert werden (BMF-Schreiben vom 18.11.2009, BStBl I 2010 
S. 1326 Tz. 15). 

Hat sich der Unternehmer ein dem Betriebs-Pkw gleichwertiges Privatfahrzeug 
angeschafft, spricht dies dafür, dass er den Betriebs-Pkw nicht privat nutzt (zu 
diesem Sachverhalt ist noch eine Revision beim BFH anhängig: Az. VIII R 42/09).

Beispiel:
Unternehmer Strebsam benutzt seinen Geschäftswagen auch für private Fahrten 
(zu weniger als 50 %) und zwar in 10 Monaten. Er fährt an 100 Tagen von der 
Wohnung zu seinem Betrieb. Die Entfernung beträgt 30 km. Der Listenpreis für 
den Geschäftswagen beträgt 60.000 Euro. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug 
betragen 9.200 Euro.

Der Nutzungswert nach der Pauschalierungsmethode (1%-Regelung) berechnet 
sich wie folgt: 

Nutzungsunabhängiger geldwerter  
Vorteil:

60.000 Euro * 1 % * 10 Monate  
= 6.000 Euro

Zuzüglich Fahrten Wohnung zum Betrieb:
60.000 Euro * 0,03 % * 30 km *  
10 Monate = 5.400 Euro

Zwischensumme 11.400 Euro

Maximal Gesamtkosten des Fahrzeugs 9.200 Euro

Abzüglich abziehbare Entfernungs-
pauschale:

0,30 Euro * 100 Tagen * 30 km  
= 900 Euro

= Gewinnkorrektur 8.300 Euro

Vor dem Niedersächsischen Finanzgericht ist eine Klage zu der Frage anhängig, 
ob bei der privaten Kfz-Nutzung von Selbstständigen anstelle des meist viel zu 
hohen Bruttolistenpreises der wegen Rabatten oft niedrigere tatsächliche End-
preis anzusetzen ist (Az. 9 K 394/10). 
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ww Tipp

Selbstständige sollten Einspruch gegen ihren Steuerbescheid unter Hinweis 
auf die anhängige Klage einlegen, wenn der Bruttolistenpreis zu hoch ist. 
Allerdings besteht bei einem noch nicht beim BFH anhängigen Verfahren 
kein Anspruch auf Ruhen des Einspruchs bis zur Entscheidung des Finanz-
gerichts.

Auf die private Nutzung des Firmenwagens (Eigenverbrauch) fällt zusätzlich Um-
satzsteuer an. Der mit der 1%-Regelung ermittelte einkommensteuerliche Pri-
vatanteil unterliegt aber nur zu 80 % der Umsatzsteuer, 20 % bleiben pauschal 
für nicht vorsteuerbehaftete Kosten umsatzsteuerfrei. Nicht vorsteuerbehaftete 
Kosten sind die Kfz-Kosten, für die Sie gar keinen Vorsteuerabzug geltend ma-
chen konnten (z.B. Abschreibung, Versicherung, Kfz-Steuer). Im Gegenzug darf 
das Finanzamt auf den Teil dieser Kosten, der auf die Privatnutzung des Kfz ent-
fällt, keine Umsatzsteuer verlangen.

Leider dürfen Sie keine höheren nicht vorsteuerbehafteten Kosten nachweisen; 
der Pauschalansatz von 20 % ist bindend bei Anwendung der 1%-Regelung (BFH 
vom 19.5.2010, XI R 32/08, BStBl II 2010 S. 1079). 

Nutzungsunabhängiger Vorteil: 6.000 Euro

Davon entfallen pauschal 80% auf Pkw- Kosten mit Umsatz-
steuer, für die ein Vorsteuerabzug möglich ist

4.800 Euro

Darauf 19 % Umsatzsteuer 912 Euro

Weisen Sie für die Umsatzsteuer anhand von Aufzeichnungen – bei der Umsatz-
steuer ist dafür kein Fahrtenbuch erforderlich – eine geringere private Nutzung 
als nach der 1%-Regelung nach, werden mit diesem geringeren Anteil die auf 
die Privatnutzung entfallenden vorsteuerbehafteten Kfz-Kosten ermittelt und mit 
Umsatzsteuer von 19 % belastet (vorsteuerbehaftete Kfz-Kosten sind die Kosten, 
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für die Sie den Vorsteuerabzug geltend gemacht haben, z.B. Benzinkosten). Nur 
diese im Umsatzsteuerbescheid festgesetzte Umsatzsteuer auf den Privatanteil 
darf das Finanzamt dann als fiktive Betriebseinnahme in der EÜR versteuern (BFH 
vom 7.12.2010, VIII R 54/07, BStBl II 2011 S. 451).

Tatsächliche Ermittlung des 
Nutzungswerts per Fahrtenbuch
Die Gesamtkosten des Betriebs-Pkw sind zunächst als Betriebsausgaben 
abziehbar. Darin enthalten sind aber auch die Pkw-Kosten, die auf die Privat-
fahrten und auf die Fahrten von der Wohnung zum eigenen Betrieb entfallen. Für 
diese Fahrten muss eine Korrektur des Betriebsausgabenabzuges erfolgen:

■	 Für die Privatfahrten ist ein privater Nutzungswert als fiktive Betriebsein-
nahme anzusetzen und

■	 die auf die Fahrten zum Betrieb inkl. der Familienheimfahrten bei doppel-
ter Haushaltsführung entfallenden Pkw-Kosten sind von den Gesamtkosten 
abzuziehen, da auch Unternehmer hierfür nur die Entfernungspauschale 
ansetzen dürfen.

Die Ermittlung des privaten Nutzungswerts für die Privatfahrten kann per 
Fahrtenbuch erfolgen. Diese Methode ist aufwendiger als die 1%-Regelung, da-
für aber genauer. 

Im Fahrtenbuch werden die betrieblichen Fahrten (Geschäftsreisen u.Ä.) und die 
Fahrten zum Betrieb aufgezeichnet. Die Privatfahrten mit dem Betriebs-Pkw er-
geben sich dann aus den im Jahr insgesamt gefahrenen Kilometern (zu ermitteln 
durch Vergleich der Tachostände am Ende und am Anfang des Jahres) abzüglich 
der betrieblich gefahrenen Kilometer und der Fahrten zwischen Wohnung und 
Betrieb.

Der private Nutzungswert errechnet sich dann durch Multiplikation des An-
teils der privat gefahrenen Kilometer an den insgesamt gefahrenen Kilometern 
(= Privatanteil) mit den tatsächlichen Pkw-Kosten (Gesamtkosten). Ist der Un-
ternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, werden nur die Nettokosten (ohne 
Umsatzsteuer) berücksichtigt.
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Beispiel:
Unternehmer Strebsam nutzt seinen Geschäftswagen auch privat. Aus seinem 
Fahrtenbuch und den Tachoständen ergeben sich folgende Fahrten:

Betriebliche Fahrten 6.000 km

Private Fahrten 3.000 km

Fahrten Wohnung – Betriebsstätte  
(10 km Entfernung, 100 Tage)

2.000 km

Der Listenpreis des Fahrzeuges beträgt 60.000 Euro netto (71.400 Euro brut-
to), daraus ergibt sich eine Abschreibung für die Einkommensteuer in Höhe von 
10.000 Euro (Abschreibungsdauer 6 Jahre) bzw. für die Umsatzsteuer von 12.000 
Euro (Abschreibungsdauer 5 Jahre).

Aus der Buchhaltung ergeben sich folgende Fahrzeugkosten:

Ausgaben lt. 
GuV (netto)

Bemessungs-
grundlage für USt 

(netto)

Bemessungs-
grundlage für ESt 
(inkl. 19 % USt)

Benzin 2.400 Euro 2.400 Euro 2.856 Euro

Sonstige umsatzsteuer-
pflichtige Pkw-Kosten

1.300 Euro 1.300 Euro 1.547 Euro

Versicherung (ohne 
Umsatzsteuer)

300 Euro 0 Euro 300 Euro

Sonstige umsatzsteuer-
freie Pkw-Kosten

700 Euro 0 Euro 700 Euro

Abschreibung 10.000 Euro 12.000 Euro
11.900 Euro 

(71.400 Euro /  
6 Jahre)

Gesamtkosten 14.700 Euro 15.700 Euro 17.303 Euro

Kilometersatz
1,57 Euro 

(17.303 Euro /  
11.000 km)
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Ausgaben lt. 
GuV (netto)

Bemessungs-
grundlage für USt 

(netto)

Bemessungs-
grundlage für ESt 
(inkl. 19 % USt)

Bemessungsgrundlage 
für die Umsatzsteuer 
auf die Privatnutzung

4.281,82 Euro 
(15.700 Euro * 3.000 

km / 11.000 km)

Umsatzsteuer auf die 
Privatnutzung

813,55 Euro 
(4.281,82 Euro * 

19 %)

Der Gewinn ist wie folgt zu korrigieren:

Für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb

Nicht abziehbar sind
3.140 Euro  

(2.000 km * 1,57 Euro/ km) 

Abzüglich Entfernungs-
pauschale

300 Euro (10 km * 0,30 Euro / 
km * 100 Tage)

Nicht abziehbar sind
2.840 Euro  

(3.140 Euro - 300 Euro)

Für sonstige Privatfahrten

Nicht abziehbar sind
4.710 Euro  

(3.000 km * 1,57 Euro /km)

Nicht abziehbare  
Gesamtkosten

7.550 Euro

Gesamtkosten 14.700 Euro

Gewinnkorrektur

7.150 Euro

(nicht abziehbare Gesamt
kosten, maximal die Ge-
samtkosten abzüglich der 

Entfernungspauschale)
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Wer sollte ein Fahrtenbuch führen?
Nach steuerlichen Vorschriften kann niemand gezwungen werden, ein Fahrtenbuch 
zu führen. Allerdings können bei Unterlassen steuerliche Nachteile entstehen.

Sinnvoll kann ein Fahrtenbuch für Arbeitnehmer und Unternehmer insbe-
sondere sein

■	 zum Nachweis der betrieblichen Nutzung eines Firmenwagens bei einer 
Nutzung von nur 50 % oder weniger zur Vermeidung von nachteiligen 
Schätzungen,

■	 zur Vermeidung der Anwendung der 1%-Regelung bei einem betrieblichen 
Fahrzeug, z. B. bei geringer Anzahl von Privatfahrten und / oder einem 
hohen Listenpreis des Fahrzeugs, der die tatsächlichen Anschaffungskosten 
übersteigt,

■	 zum Nachweis der tatsächlichen Kosten für berufliche bzw. betriebliche 
Fahrten bei Vielfahrern.
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In welcher Form sollte  
das Fahrtenbuch geführt werden
An ein Fahrtenbuch stellen die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung hohe 
Anforderungen, um Manipulationen zu verhindern:

■	 Zeitnahe Führung

	 Die Fahrten müssen in engem zeitlichen Zusammenhang mit der durchge-
führten Fahrt festgehalten werden (BFH-Urteil vom 21.4.2009, VIII R 66/06, 
BFH/NV 2009 S. 1422). Wird das Fahrtenbuch erst im Nachhinein anhand 
von Notizzetteln und einem Terminkalender erstellt, ist es nicht ordnungs-
gemäß – auch wenn die Angaben stimmen.

■	 Buchform

	 Die Fahrten müssen in einer gebundenen oder geschlossenen Form aufge-
zeichnet werden. Eine Sammlung loser Blätter reicht nicht aus.

■	 Fortlaufender Zusammenhang

	 Die Fahrten müssen fortlaufend und lückenlos aufgezeichnet werden.

■	 Vollständigkeit und Richtigkeit

	 Alle Fahrten müssen aufgezeichnet werden. Eine Beschränkung auf einen 
repräsentativen Zeitraum erkennt die Finanzverwaltung nicht an.

	 Alle notwendigen Angaben müssen im Fahrtenbuch zu finden und korrekt 
sein. Ein Verweis auf ergänzende Unterlagen ist nur möglich, wenn der 
geschlossene und fortlaufende Charakter der Fahrtenaufzeichnungen nicht 
beeinträchtigt wird.

■	 Übersichtlichkeit und Verständlichkeit

	 Das Fahrtenbuch muss übersichtlich sein. Die Eintragungen müssen selbster-
klärend sein.

	 Abkürzungen für häufig genannte Ziele oder Reisezwecke sind erlaubt, wenn 
diese verständlich sind oder in einer dem Fahrtenbuch beigelegten Legende 
enthalten sind.
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■	 Nachträgliche Änderungen ausgeschlossen

	 Nachträgliche Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden bzw. müssen 
klar erkennbar sein.

	 Mit Tabellenkalkulationsprogrammen erstellte Fahrtenbücher, z. B. mit 
Excel, erfüllen die Voraussetzungen in der Regel nicht. Änderungen sind 
hier auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich ohne Dokumentation. Eine 
lückenlose und fortlaufende Erfassung der Fahrten ist nicht gewährleistet.

	 Das WISO Fahrtenbuch erfüllt diese Voraussetzung selbstverständlich.

Inhalt eines Fahrtenbuches
Ihr amtliches Autokennzeichen muss darin vermerkt sein, damit klar ist, für wel-
ches Fahrzeug das Fahrtenbuch geführt wurde. Je nach dem Zweck der Fahrt sind 
im Fahrtenbuch unterschiedliche Aufzeichnungen vorzunehmen.

Berufliche Fahrten
Bei beruflichen/betrieblichen Fahrten, wie Dienst- oder Geschäftsreisen, sind fol-
gende Angaben aufzuzeichnen:

■	 Datum der Fahrt

■	 Start und Ziel der Fahrt

	 Der Start erfolgt i.d.R. am Wohnort oder am Firmensitz. Als Fahrtziel sollte 
immer die genaue Straße angegeben werden, nicht nur der Ort.

■	 Kunden/Geschäftspartner

	 Die aufgesuchten Kunden müssen namentlich erwähnt werden. Nicht 
ausreichend ist die alleinige Angabe des Ortes und der Vermerk „Kunden-
besuch“, es sei denn, die Personen lassen sich direkt aus dem Ort ersehen. 
Dies dürfte in der Regel nicht der Fall sein. Falls keine Personen aufgesucht 
werden, muss der konkrete Grund der Fahrt angegeben werden, z. B. Behör-
denbesuch.
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■	 Angaben zum Zweck der Fahrt

	 Geben Sie den Zweck genau an. Allgemeine Beschreibungen, wie „Bespre-
chung“, reichen in der Regel nicht aus. 

■	 Gesamtkilometerstand am Anfang und Ende der Fahrt

	 Achten Sie darauf, dass Kilometerangaben nicht gerundet werden dürfen. 
Bei einer Umwegfahrt ist auch die Reiseroute anzugeben.

■	 Besteht die Fahrt aus mehreren Reiseabschnitten, können die Reiseab-
schnitte zu einem Eintrag zusammengefasst werden. Es reicht die Angabe 
des Kilometerstandes am Ende der Fahrt. Die einzelnen Stationen sind in der 
Reihenfolge des Aufsuchens anzugeben.

■	 Wird die berufliche Fahrt für private Zwecke unterbrochen, muss der 
Gesamtkilometerstand zu Beginn und am Ende der beruflichen Fahrt ver-
merkt werden.

Wählt Ihr im Betriebs-Pkw eingebautes Navigationssystem eine verkehrsgünsti-
gere längere Strecke, sollten Sie zumindest bei längeren Fahrten mit erheblichen 
Umwegen im Vergleich zur kürzesten Strecke dies im Fahrtenbuch erläutern. 
Denn sonst kann es Ihnen passieren, dass Ihr Fahrtenbuch abgelehnt wird wegen 
Verdachts auf privat veranlasste Umwege (Niedersächsisches FG vom 25.6.2009, 
11 K 72/08, EFG 2010 S. 1185). Allerdings wurde Revision gegen das Urteil ein-
gelegt, sodass nun der BFH prüfen muss, ob ein Fahrtenbuch trotz fehlender Auf-
zeichnungen über Umwegfahrten und fehlender aussagekräftiger Angaben über 
den Zweck der jeweiligen Fahrt ordnungsgemäß ist (Az. VI R 31/10). 

Private Fahrten
Werden private Fahrten aufgezeichnet, also Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte, Fahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung oder sonstige 
Privatfahrten, sind folgende Angaben zu machen:

■	 Datum der Fahrt,

■	 gefahrene Kilometer,

■	 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein kurzer Vermerk.
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Erleichterungen für bestimmte 
Berufsgruppen

Monteure, Handelsvertreter, Kurierdienstfahrer,  
Automatenlieferanten
Diese Steuerpflichtigen müssen regelmäßig aus betrieblichen Gründen große 
Strecken zurücklegen. Deshalb müssen diese Berufsgruppen beim Reisezweck, 
dem Reiseziel und den aufgesuchten Geschäftspartnern in zeitlicher Reihenfolge 
nur angeben, welche Personen sie an welchen Orten besucht haben. 

Angaben zu den Entfernungen zwischen den verschiedenen Orten sind nur erfor-
derlich bei einer größeren Differenz zwischen der direkten Entfernung und den 
tatsächlich gefahrenen Kilometern.

Berufliche Reisen, die sich über mehrere Tage erstrecken, dürfen nicht zu ei-
nem einzigen Eintrag zusammengefasst werden (FG Hamburg vom 17.1.2007, 8 K 
74/06, EFG 2007 S. 669). Das BMF hat sich dazu aber noch nicht geäußert.

Taxifahrer
Taxifahrer müssen für Fahrten im Pflichtfahrgebiet beim Reisezweck, dem Reise-
ziel und den aufgesuchten Geschäftspartnern nur täglich zu Beginn und Ende der 
Fahrten den Kilometerstand angeben und vermerken „Taxifahrten im Pflicht-
fahrgebiet“.

Fahrten außerhalb des Pflichtfahrgebiets sind vollständig zu erfassen.

Fahrlehrer
Fahrlehrer müssen beim Reisezweck, dem Reiseziel und den aufgesuchten Ge-
schäftspartnern nur täglich zu Beginn und Ende der Fahrten den Kilometer-
stand angeben und vermerken „Lehrfahrten“, „Fahrschulfahrten“ o.Ä.

Medizinische Berufe, Rechtsanwälte
Berufsgruppen, die einer besonderen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, kön-
nen sich nicht auf besondere Privilegien bei der Erstellung des Fahrtenbuchs be-
rufen. Dies hat das Finanzgericht München entschieden (Urteil vom 20.7.2007, 
13 K 1877/04, rkr.).
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Fahrtenbuch 

Bloße Ortsangaben reichen nur aus, wenn sich der Patient oder Mandant aus 
der Ortsangabe zweifelhaft ergibt oder aber wenn sich der Name aus weiteren 
Unterlagen ermittelt lässt. Es reicht deshalb aus, wenn im Fahrtenbuch auf eine 
Patienten- bzw. Mandantennummer verwiesen wird. Dem Fahrtenbuch muss ein 
Patienten- bzw. Mandantenverzeichnis nur beigelegt werden, wenn das Finanz-
amt berechtigte Zweifel an der Richtigkeit des Fahrtenbuchs anders nicht ausräu-
men kann (OFD München vom 18.1.2001, DStR 2001 S. 860).

Unter Umständen können sich Ärzte bzw. Rechtsanwälte auf Erleichterungen für 
Vielfahrer berufen. Dann reichen folgende Angaben aus: Datum, km-Stand, Ort, 
an dem die Tätigkeit ausgeführt wird, und der Vermerk „Patientenbesuch“ bzw. 
„Mandantenbesuch“.

Vielfahrer
Werden regelmäßig dieselben Geschäftspartner besucht, müssen zu Reiseziel, 
Reisezweck und den aufgesuchten Geschäftspartnern zu Beginn und Ende der 
Lieferfahrten Datum und Kilometerstand aufgezeichnet werden. 

Werden die Geschäftspartner mit ihrem Namen und ihrer Lieferadresse in einem 
separaten Geschäftspartner-Verzeichnis geführt, kann auf die Angabe des 
Namens und der Adresse im Fahrtenbuch verzichtet werden. Es reicht dann die 
Angabe der Nummer aus dem Verzeichnis, das dem Fahrtenbuch jedoch hinzu-
gefügt werden muss.
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Fehlende Ordnungsmäßigkeit  
des Fahrtenbuches
Das Fahrtenbuch muss dem Finanzamt oder einem Betriebsprüfer nur auf Auf-
forderung vorgelegt werden. 

Liegt ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vor, wird es vom Finanzamt 
nicht anerkannt. Stattdessen wird das Finanzamt die 1%-Regelung anwenden 
oder den privaten Nutzungsanteil schätzen. Das kann im Einzelfall sehr ungünstig 
für den Steuerpflichtigen sein.

Der Bundesfinanzhof ist von seiner strikten Haltung abgewichen, dass auch der 
kleinste formale und inhaltliche Verstoß zur Nichtanerkennung des Fahrtenbuchs 
führt. Kleinere Mängel berühren jetzt seiner Meinung nach nicht die Ordnungs-
mäßigkeit des Fahrtenbuchs, wenn ansonsten die Angaben plausibel sind (BFH-
Urteil vom 10.4.2008, VI R 38/06, BStBl. II 2008 S. 768). Was kleinere tolerierbare 
Fehler sind, muss die Rechtsprechung noch klären. 

Beispiele:
■	 Die Finanzbehörde geht davon aus, dass ein Firmenwagen auch privat 

genutzt wird. Werden im Fahrtenbuch etwa eines Angestellten über mehr 
als ein Jahr keine Privatfahrten aufgeführt, wird die Finanzverwaltung 
erhebliche Zweifel anmelden. 

■	 Ergeben sich aus den Kostenbelegen und den Eintragungen im Fahrtenbuch 
wiederholt Unregelmäßigkeiten und Widersprüche, ist das Fahrten-
buch nicht ordnungsgemäß (FG München vom 14.5.2009, 15 K 2945/07, 
rkr., EFG 2009 S. 1449). Reicht der Steuerpflichtige z. B. einen Beleg einer 
Tankstelle in München ein und trägt er für denselben Tag einen längeren 
Kundenbesuch in Berlin in das Fahrtenbuch ein, ist dies unglaubwürdig.

■	 Abweichungen von den Kilometerständen im Fahrtenbuch und den mit 
Hilfe eines Routenplaners ermittelten Streckenlängen führen nicht zur 
fehlenden Ordnungsmäßigkeit, wenn sich die Differenz auf maximal 1,5 % 
beschränkt und nur wenige Fahrten davon betroffen sind, z. B. 14 Kilometer 
an 2 Tagen (FG Düsseldorf vom 7.11.2008, 12 K 4479/07 E, EFG 2009 S. 324).
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■	 Die Nichtvorlage von Tankquittungen oder widersprüchliche Angaben 
in einem Klageverfahren dürften zur Nichtanerkennung des Fahrtenbuches 
führen.

■	 Weichen die Kilometerstände im Fahrtenbuch und auf Werkstattrech-
nungen am gleichen Tag ab und geschieht dies mehrfach im Jahr, werden 
die Finanzbehörden das Fahrtenbuch nicht anerkennen. 

■	 Schädlich sind mehrere Unstimmigkeiten innerhalb eines Kalenderjahres. 
So hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei folgenden drei Män-
geln die Toleranzgrenze überschritten ist: Angabe eines falschen Datums 
bei einer Tankfahrt, Nichtaufzeichnung einer relevanten Umwegfahrt, ein 
zusätzlicher fehlerhafter Eintrag an einem weiteren Tag.


